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Vorwort

„Man soll einen Fall gut überlegen, zumal einen Dienstunfall.“
(frei nach Baltasar Gracián y Morales)

In der Behördenpraxis kommt es leider zu – teilweise tragischen – Dienstun-
fällen. Mit der vorliegenden 2. Auflage dieses Buches zum Dienstunfallrecht
wird unser Ansatz vertieft, das wichtige Thema unter aktueller Auswertung
von Rechtsprechung und Literatur systematisch darzustellen. Wir bedanken
uns für das rege Interesse der Leserinnen und Leser und die wohlwollende
Aufnahme der 1. Auflage in Rechtsprechung und Literatur. Seit der ersten
Auflage sind im Dienstunfallrecht unzählige Judikate ergangen und wichtige
neue Impulse in der umfangreichen wissenschaftlichen (Aufsatz-)Literatur zu
finden. So wurde zB stark diskutiert, ob und wann eine Infektion mit dem sog.
Corona-Virus einen Dienstunfall darstellen kann. Hierdurch und durch Än-
derungen in den gesetzlichen Grundlagen seit der Vorauflage (ua bei § 31
BeamtVG durch Art. 6 des Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbildes von
Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften v. 28.6.2021 BGBl. I S. 2250, bei § 35 BeamtVG durch Art. 43 (Un-
fallausgleich) und Art. 58 (Aufhebung des Bundesversorgungsgesetzes zum
31.12.2023) des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts v.
12.12.2019 BGBl. I S. 2652, Art. 68 f. des Gesetzes über die Entschädigung
der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversorgungs-
rechts v. 20.8.2021 BGBl. I S. 3932, Reform des Berufskrankheitenrechts im
SGB VII mit Auswirkungen auf das Dienstunfallrecht durch das Siebte Gesetz
zur Änderung des Vierten Buches SGB und anderer Gesetze v. 12.6.2020
BGBl. I S. 1248) wurde eine grundlegende Überarbeitung notwendig. Nach
§ 31 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 BeamtVG wird im Gleichklang mit der GUV (§ 8 Abs. 2
Nr. 2a SGB VII) inzwischen zB der Wegeunfallschutz auch auf sog. Kinder-
gartenumwege erstreckt, wenn der Beamte „in seiner Wohnung Dienst leistet
und Wege zurücklegt, um ein Kind (…) in fremde Obhut zu geben oder aus
fremder Obhut abzuholen“. Eine solche Regelung haben zwischenzeitlich eine
ganze Reihe von Bundesländern ebenfalls eingeführt. Die dienstunfallrechtli-
che Gleichstellung des Schutzes im Homeoffice oder bei mobiler Arbeit mit
Dienst im Dienstgebäude, wie sie in der GUV bereits durch das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz (v. 14.6.2021 BGBl. I S. 1762) weiter vorangetrieben
wurde, bedarf indes auch im Dienstunfallrecht weiterer Impulse.

Wir halten am bewährten Konzept fest – ausgehend von den breitgefächer-
ten dienstlichen Erfahrungen der Autoren – praktische Beispielsfälle anzufüh-
ren und Bearbeitungshinweise für Dienstunfallanträge zu gegeben. Hierzu
zählen zB auch Formulierungshilfen für Gutachteraufträge. Im Dienstunfall-
recht sind tatsächliche und rechtliche Fragen eng miteinander verzahnt. Die
gerade bei Dienstunfällen wichtigen und oft entscheidenden Fragen des Be-
weisrechts und speziell der Beweislast werden deshalb genau in den Blick ge-
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nommen. Es ist das Ziel der Autoren, für die Praxis auf Bundes- und Landes-
ebene unter Konzentration auf typische Problemkreise einen verlässlichen
Kompass und eine praktische Arbeitshilfe für das Dienstunfallrecht zu liefern.
Eine vergleichbare monografische Darstellung fehlte zuvor. Basis ist dabei die
umfangreiche Kasuistik im Dienstunfallrecht und die entsprechende „Fall-
gruppenrechtsprechung“. Bei der Aktualisierung der Rechtsprechungsauswer-
tung wurde wieder deutlich, wie weit der Themenbogen bei Dienstunfällen ge-
spannt ist. Für Regressansprüche von Behörden relevant ist ein Urteil des
BGH zu Dienstunfällen von Polizisten. Trotz berufstypischer Risiken des Op-
fers musste der Schädiger für die kostenträchtige Traumatisierung eines Poli-
zisten nach einer Bagatellverletzung am Daumen voll haften (BGH 8.12.2020
– VI ZR 19/20). Interessant ist zB auch ein Beschluss des OVG Bautzen zur
Frage, wann Bearbeiter von Dienstunfallstellen bei unzutreffender Ablehnung
der Qualifizierung eines Unfalls mit Todesfolge als qualifizierter Dienstunfall
ein Verschulden trifft (OVG Bautzen 21.10.2019 – 2 A 121/19, Rn. 11). Für
die Behörde war es bei der Schadensersatzfrage haftungsrechtlich entlastend,
dass der Amtswalter vor der Ablehnung eine sorgfältige Sichtung und Aus-
wertung der Rechtsprechung und dienstunfallrechtlichen Literatur vorgenom-
men hatte.

Im Rahmen der Neuauflage werden bisherige Themenschwerpunkte wie zB
der Dienstunfallschutz im Homeoffice oder bei Virusinfektionen weiter ver-
tieft. Neu hinzugekommen ist auch ein Kapitel zur Frage, wie sich (selten vor-
kommende) vorsätzliche Falschangaben in Anträgen auf Anerkennung eines
Dienstunfalls strafrechtlich auswirken können. Die gesetzlichen Regelungen
und zentralen Verwaltungsvorschriften werden im Zusammenhang dargestellt
und entsprechend ihrer praktischen Relevanz näher betrachtet. Beispielhaft
werden dabei die Dienstunfallregelungen des BeamtVG des Bundes und die
dazu erlassene Verwaltungsvorschrift herangezogen (BeamtVGVwV v. 3.1.2023
GMBl 2023 Nr. 1/2 S. 28). Im jeweiligen Sachzusammenhang werden auch
entsprechende Verwaltungsvorschriften der Bundesländer in der jeweils aktu-
ellen Fassung einbezogen (vgl. zB die ab 1.1.2023 geltende Allgemeine VwV
zum Thüringer Beamtenversorgungsgesetz, ThürStAnz 2023, 43). Berück-
sichtigt wird ferner die Sachschadenserstattungsrichtlinie des BMI vom
28.3.2019 (GMBl 2019 Nr. 17 S. 315), die im Kontext von § 32 BeamtVG re-
levant ist sowie die Heilverfahrensverordnung des Bundes v. 9.11.2020
(BGBl. I S. 2349 – vgl. dazu Brüser/Schultz RiA 2020, 248). Sie wurde zuletzt
durch die Verordnung zur Änderung der Heilverfahrensverordnung vom 4.7.2023
geändert (BGBl. 2023 I Nr. 179 S. 1–2). Der Ansatz beruht darauf, dass die
Beamtenversorgungsgesetze des Bundes und der Länder zu Dienstunfällen in
weiten Teilen gleich strukturiert und textlich gleichlautend oder sehr ähnlich
sind; sie werden in einer Synopse (Anhang) dargestellt. Die dienstunfallrecht-
lichen Regelungen der Länder werden jeweils in der Weise berücksichtigt,
dass grundlegende redaktionelle und materielle Abweichungen vom Bundes-
recht – soweit sie bestehen – in die Darstellung jeweils einbezogen werden.
Folgerichtig wurden die Rechtsprechung und die Literatur sowohl zu Unfällen
von Bundesbeamten als auch zu Unfällen von Beamten im Landes- und Kom-
munaldienst umfassend ausgewertet. Es finden sich auch an verschiedenen
Stellen unseres Buches vergleichende Betrachtungen der Dienstunfallfürsorge
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mit der GUV. Aus einem solchen wissenschaftlichen Blick über den Zaun kön-
nen sich wechselseitige Erkenntnisse, Argumente und Anregungen für sinn-
volle Rechtsentwicklungen ergeben (näher dazu Giesen, Arbeitsunfall und
Dienstunfall, 2017; Leube, Arbeitsunfall und Dienstunfall – Versuch einer nor-
mativen Harmonisierung, SGb 2019, 20; s. zur unterschiedl. Rspr. der Sozial-
und Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der Beurteilung von Arbeits- und Dienst-
unfällen Köhler, Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft 1/2022, 21). Den
Verfassern ist generell an einem wissenschaftlichen Diskurs zum Dienstunfall-
recht gelegen. Dementsprechend haben wir Fachbeiträge zum Dienstunfall-
recht veröffentlicht. Ein Beitrag widmete sich den dienstunfallrechtlichen Fol-
gen von Angriffen auf Beamte (J.-M. Günther, NVwZ 2022, 325), andere
Beiträge dem (auslaufenden) Thema „Corona als Dienstunfall“ (Günther/Mi-
chaelis NWVBl. 2023, 183; J.-M. Günther ZBR 2022, 690).

Das Buch zum Dienstunfallrecht richtet sich an die Bearbeiter in den Dienst-
unfallfürsorgestellen, an Rechtsanwälte, Richter, Verbandsjuristen, begutach-
tende Ärzte, Personalvertretungen, Gewerkschaften, Universitäten, Fachhoch-
schulen und nicht zuletzt natürlich auch an im Dienst verunfallte Beamtinnen
und Beamte selbst und/oder deren Angehörige bzw. Hinterbliebene. Die Ver-
fasser weisen darauf hin, dass sie sich – wo es geboten erschien – nicht darauf
beschränkt haben, nur fachliche Inhalte darzulegen, sondern teilweise eigene
Wertungen und Kommentierungen zu Positionen der Rechtsprechung und Li-
teratur vorgenommen haben. Im Hinblick auf ihre jeweilige dienstliche Funk-
tion weisen die Autoren darauf hin, dass das Werk ausschließlich deren per-
sönliche Rechtsauffassungen wiedergibt und nicht in dienstlicher Funktion
erstellt wurde. Ferner möchten wir betonen, dass wir allein aus Gründen der
besseren Lesbarkeit sowie zur notwendigen Verdichtung des Textes im Weite-
ren das generische Maskulinum verwenden, das Männer, Frauen und Personen
mit anderer geschlechtlicher Identität einschließt. Die im Text durch Fettdruck
hervorgehobenen Worte sollen Praktikern mit optimiertem Zeitmanagement
schnellen Zugriff auf relevante Themen ermöglichen. Dem gleichen Ziel dient
das detaillierte Sachverzeichnis. Rechtsprechung, Literatur, Verwaltungsvor-
schriften und Gesetzesänderungen wurden bis Nobember 2023 berücksichtigt.

Frau Dr. Katja Haberzettl danken wir für das sehr hilfreiche Lektorat. Die
Autoren sind für Berichtigungen, Verbesserungsvorschläge und kritische An-
merkungen dankbar. Sie erreichen uns per Post an den Verlag oder per Mail
unter folgender Adresse: Larsoliver.Michaelis@hspv.nrw.de.

Leichlingen/Essen/Brieslang, im Oktober 2023 Jörg-Michael Günther
Lars Oliver Michaelis

Jörg Brüser
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